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Antrag 164/II/2024

Beschluss
Annahmemit Änderungen

Weitere Gründungen von Stiftungen des öffentlichen Rechts wirksam einschränken

Bei Stiftungen des öffentlichen Rechts, die durch den Landesgesetzgeber geschaffen wurden, wird der folgende Passus

in die Stiftungssatzung aufgenommen: „Alle Geschäfte sind grundsätzlich unmittelbar durch die Stiftung selbst auszuführen

und nicht durch Tochterunternehmen. Die Gründung und das Betreiben vonTochterfirmen gehört nicht zumAufgabenbereich

der Stiftung. Etwas anderes gilt nur, wenn vorher die einstimmige Zustimmung des Stiftungsrats und die Genehmigung

der Stiftungsaufsicht erteilt wurde. Bestehende Tochterformen, für die keine Zustimmung und keine Genehmigung erteilt

wurde, sollen sukzessive geschlossen werden. Das Personal von schließenden Tochterfirmen wird von der Stiftung für die

Erfüllung übergehender und sonst bestehender Aufträge übernommen, sofern und soweit die Schließung ansonsten im

Anwendungsbereich des KSchG als alleiniger Grund zu einer wirksamen betriebsbedingten Kündigung bei der Tochterfirma

geführt hätte.“
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